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Samstag den 23. Janaar

Äbonnemnitspttis:
Für i>ic Stndt Solo-
5^. ìhurn:
H?lb,ährl. Fr. 4. 50.
àrteljahrl.: Fr. 2. 2S.
Franco für die ganze

Schweiz:
H?lbjäk>rl,: Fr. 5. —
-Ulertcljährl: Fr. 2. SO.

^"r das Ausland Pr.
Halbjahr franco:

F'ìr M„z Deutschland
U- Frankreich Fr. 6.

^5cìr lVei^erijàe
piir Italien
für Amerika

80.
60.

eu-Je ît un

Die

Imàlià Gcltàcktnîszftier

(Dreißigster)
für Seine Gnaden

j'Abt vr Heinrich Schmid sel.

wird in der Stiftskirche Einstedeln

Mittwoch den 27. Jänner, Morgens
8 Mr gehalten.

Vapst H»ius IX. an die Uepräsen-
tanken der Aiöcesen und der katßo-

tischen Jugend Italiens.
(6. Januar.)

„Indem ich Euch um mich versammelt
ßhe, geliebte Sohne, die Ihr hierher ge-
eilt seid, sage auch ich «^ratulnmur net-

Vcmtu.» Noch größeren Trost gewährt

mir, Euch fest und beständig in der

ìlebung Eurer Pflichten zu wissen, ebenso,

daß Ihr die Sache des Rechtes und der

Wahrheit und der Gerechtigkeit unterstützt.
Den Jüngeren unter Euch wird es schei-

uen, als schneide die gegenwärtige Ver-

!vlgung jede Hoffnung auf ein Besser-

und auf Frieden ab. Blicken wir
ch zurück, und wir finden oft die Kirche

Zielscheibe der Wuth der Gvtllosà
den ersten Jahrhunderten tränkten die

den Boden Nomö mit ihrem Blute
und fanden Millionen von Nachfolgern im

Martyrium. Die Jahrhunderle der Ver-

folgung und der Kellen endigten, und es

kamen die der Ketzerei und des Schismas,
in diesen Kämpfen hielt sich die

und hielt gegrelch die Angriffe
ihrer Feinde aus. Dann kamen.tue Un-

gläubige» und die sogenannten Philosophen
des vergangenen Jahrhunderts, welche be-

trogen uno von den Betrogenen beschützt

wurden; die Kirche aber stand fest. Jetzt
bemerke lch Euch mit Wohlgefallen, daß

das Jahr 1675 daö Centenarium der

Wahl PiuS VI., meines glorreichen Vor-

gänge^' ^zeichnet, der sein Pontificat als

Opfer der großen Revolution von 89 und

deren falschen Principien endigte. Ihm
folgte Pins VII., gegen den sich ein Mäch-

tiger des Jahrhunderts wendete. Zwei

nachfolgende Päpste regierten die Kirche

kurze Zeit. Dann kam Gregor XVI.,
welcher die Feinde des Thrones und des

Altarö in großer Bewegung und einen

Theil des Kirchenstaates in deren Besitz

fand. Die gegenwärtige Revolution kennt

Ihr, es ist kaum nöthig, daß ich Euch

Das wiederhole, waS ich kürzlich über die-

selbe sagte. Ich füge nur ein Wort über

das Project eines organischen Gesetzes der

Republik Meriko hinzu, das mir gestern

zukam und welches die feierlichste Verur-

thcilung verdient, weil es eine wahre

Werkstätte von Irrthümern ist. Alle Guten
aber möge» Muth fassen, denn die Ver-

gangenhcit zeigt genugsam, daß Gott zwar

erlaubt, die Kirche anzugreifen, nicht aber

sie zu besiegen. Ihre Verfolger kommen

um, die Kirche aber bleibt mit ihrem

göttlichen Stifter. Jesus ist ewig, und

dieser feste ewige Bestand des göttlichen

Erlösers, auf den sich die Nachfolge seiner

Stellvertreter stützt, tröstet unS ebenso

über den Bestand dcS Glaubens bei allen

katholischen Völkern. Hier füge ich noch

hinzu, daß das heutige Fest unS nur neue

Stärkung bietet. Der heilige Joseph hatte

von Gott den Befehl, sich auS dem Ju-
dcnlande zu entfernen und nach Aegypten

zu begeben. Knrz darauf aber kam der

Engel und sagte: „Gehe inS Land Israels,
denn todt sind Die, welche dem Kinde

nach dem Leben strebten." So können

auch wir Alle sagen. Wo sind die Ver-

folgcr der Kirche? Sie sind todt. Wo

sind die Verfolger, die Ketten und die

Tyrannen? Sie sind todt. Und die Kirche

besteht. Betrachtet dieses Wunder GotteS

und schöpfet anö demselben Muth, fortzu-
fahren im edlen Kampfe, in dem Ihr Jta-
lien und der ganzen Welt ein Beispiel

gebt."

Memorial und protestation
von

P. I. Girardin,
Domherrn am Domstifte Basel.

sSchluß)

Die von der hohen Regierung von
Bern angeführten Gründe der Nutzungs-
entziehung sind weder in factischer noch

in rechtlicher Beziehung irgendwie halt-
bar. Es ist unrichtig, daß das Bisthum
Basel factisch nicht mehr bestehe. Dieses
Bisthum wurde weder staatlich noch

kirchlich aufgehoben, und wenn auch die

Mehrheit der Diöcesanstände den hochwst.

Bischof Engenius Lachat in Folge der
bekannten Borgänge nicht mehr als Bi-
schos von Basel staatlich anerkennen will,
so sind doch noch zwei Stände, Luzern
und Zug, und weitaus der größte Theil
der katholischen Bevölkerung der übrigen
Diöcesankantone, welche ihn fortwährend
als Bischof von Basel anerkennen, und
das Bisthum als bestehend ansehen. Auch
sind die bezüglichen, den Bundesbehörden
eingereichten Recursc des hochwst. Bischofs
sowohl als der katholischen Bevölkerung
von den hohen Bundesbehörden noch nicht
endgültig entschieden. Durch einseitige
Erklärung von Staatsbehörden kann der

Bestand eines Bis thu ms nicht
aufgehoben, nicht verändert werden. Es
bedarf hiczu ebensosehr der Einwilligung
und Mitwirkung der Kirche, als dies
bei der Errichtung, Reorganisation und

neuen Umschreibung des Bisthums Basel
im Jahre 1828 der Fall war. Uebri-

gens sind die hohen Diöcesanstände vom
Bisthumsvertrag nicht zurückgetreten,
derselbe besteht noch, folglich besteht auch

factisch das Bisthum noch. So lange
aber das Bisthum noch besteht und der

hohe Stand Bern davon nicht zurückge-

treten, wird derselbe auch gehalten sein,

seine concordatsmäßigen Verpflichtungen
gegen seine Domherren zu halten.

Der Umstand, daß der hohe Stand
Solothnrn das Stift St. Urs und Viktor,
welches durch die Ucbereinkunft vom 26.

März 1828 zum Domstift des Bis-
thums Bafel erhoben worden war, auf-
gehoben habe, beweist nichts anderes,
als daß Solothurn einseitig den be-

nannten Bisthumsvertrag, namentlich
den Art. 2 desselben verletzt habe, und

gibt der Negierung von Bern kein Recht,

aus dieser Vertragsverletzung für

KinrückungsgeSühr:
10 Cts. die Pctitzeib

(S Pfg. NM. für
Deutschland.)

Erscheint
jede» Samstag

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

Vortheile zum Nachtheil des unterzeich-
neten Beneficiaten zu folgern. Weder
der Domherrengchalt, noch derjenige
des Domdechanten wurden aus dem

Stiftsvermögen von St. Urs und Viktor
bezahlt, sondern Bern bezahlt aus seinem
aus den geistlichen Fonds des ehemaligen
Bisthums Basel erhaltenen Vermögen
den Gehalt der kanonischen Domherren,
und einen Beitrag des Domdcchanten.
Diese Beneficial-Nutzungen sind daher

ganz besonders ausgeschieden, und haben
keilten Bezug zu dem Stiftsvermögen

'

des alten Chorherrenstiftes von St. Urs
und Viktor.

Wenn Solothurn die Rechte Berns
verletzt, was offenbar durch die Aufhe-
bung des St. Ursenstiftes geschah, so

kann dieser Umstand nicht demjenigen

zum Nachtheil gereichen, der daran keine

Schuld trägt. Es hätte im Gegentheil
die Regierung von Bern die heiligste!
Verpflichtung gehabt, die wohlerworbenen
Rechte seines Domherren am Domstift
Basel gegenüber dem Stande Solothurn
zn schützen und zu schirmen, statt Hand
in Hand mit Solothurn die Rechte des

Domstiftes, den Bestand des Bisthums,
die Rechte der römisch-katholischen Be-

völkerung auf diese betrübende Weise zu
'

gefährden, wie es leider sowohl durch
die Stiftsaufhebung von Seite Solo-
thurns, als durch den berauschen Ne-

gierungsentschcid vom 12. December 1874
geschehen ist. Wenn Bern findet, es sei î

kein Grund mehr vorhanden, in Solo-
thurn einen Domherrn zu halten, so

folgt daraus noch nicht, daß der einmal!
gewählte bernische Domherr von einem

î

Tag auf den andern seiner lebensläng-
lichen Nutzungsberechtigung des Bene-

ficiums beraubt werden dürfe, sondern î

es wäre dieses allenfalls eine Rechtssache,

welche Bern mit dem Stande Solothurn
auszufechten hätte, sei es so, daß Bern f

gegen Solothurn den Regreß ausübt
oder auf andere Weise.

Abgesehen von der in staatsrechtlicher,
kirchenrechtlicher und civilrechtlicher Be-

ziehung durchaus unhaltbaren Rechtsan-
schauung der hohen Regie uug von Bern, î

ist die erwähnte Verfügung zugleich auch

eine Verletzung der allergewöhnlichsten
Humanitätsrücksichten, wie sie wohl in
andern civilisirten Staaten schwerlich

vorkommen dürften.



26

Der ergebenst Unterzeichnete in seiner

Eigenschaft als Bénéficiât muß daher
bei aller schuldigen Hochachtung vor der

Autorität der weltlichen Behörde, gegen
den Entscheid der hohen Negierung von
Bern allen Ernstes Protestiren und sich

alle Rechtsmittel, sei es auf dem Wege
der Beschwerdesührung bei den obersten

Landesbehörden des Kantons Bern und

der Eidgenossenschaft, sei es auf dem

Wege dès Rechtes vor den competenten

Tribunalen vorbehalten.

Bevor jedoch der Unterzeichnete diese

Rechtsmittel ergreift, bittet er die hohe

Regierung von Solothnrn, gegenwärti-
ges Memorial der hohen Regierung von
Bern mittheilen zu wollen.

Der ergebenst Unterzeichnete stellt an
die hohe Regierung von Bern das ehr-

erbietige Gesuch, es möge Hochdieselbe,

in Berücksichtigung der in dieser Ein-
gäbe enthaltenen Gründe von ihrem
Entscheide vom 12. Dec. 1874 zurück-

kommen, eventuell wenigstens in so weit

zurückkommen, daß der unterzeichnete
Bénéficiât, der bereits das vorgerückte
Alter von nahezu 70 Jahren erreicht
hat, lebenslänglich im Genusse seines

bisherigen Einkommens belassen werde.
Sollte die hohe Regierung von Bern
auf ihrem frühern Entscheide beharren,
so würde eventuell gegenwärtige Eingabe
zugleich an den Großen Rath des Kan-
tons Bern gerichtet, bei welchem recurs-
weise die Aufhebung des Regierungs-
entscheides vom 12. December 1874 ver-
langt würde.

Empfangeil Sie, hochgeachteter Herr
Landammann, hochgeachtete Herreil die

Versicherung meiner ausgezeichneten

Hochachtung und Ergebenheit.

Solothurn, deil 28. Dec. 1874.

Protestation des Generatvikars Du-

noyer von Gens in Betreff der

Notre-Dame-Kirche.

Der greise Pfarrer D » n o p e r, welcher

die Notre-Dame-Kirche erbaut und der-

selben als erster Rektor vorgestanden hat,

hat an den großen Rath folgende Prote-

station gerichtet:

Monsicur lo President et Mcs-

sieurs,

à moment oû une interpellation
va se produire sur la loi de eonccs-
sion de terrain laite pour ì'èsfiise de

Noti'k-vame de l'immaeulêe-lioneep-
tion à Kenàve, je me crois eu droit
de vous présenter d'importantes con-
sidêrations.

d'est moi, Messieurs les députes,
qui, alors click spirituel des eatko-

ligues de keneve, si entame les uè-
sociatious, lès ai continuées dans le

but d'obtenir la concession d'un ter-
rain et avec tous les membres de

la commission aï siZnè I acte con

sacrant cette concession.

dette commission de cinq membres,
dont quatre existent encore, me de-
lèAua la cbarZe de construire l'église
à mes risques et périls, le l'entre-
pris, enMZeant ainsi ma rssponsa-
bilitè personnelle et exclusive pour
les travaux, les dépenses et les clet-
tes à contracter.

d'est moi qui, à l aide des prêtres
catlwliques romains, ai recueilli les
dons des souscripteurs.

De l'annèe 1831 jusqu'à ce jour,
pendant une période de vingt-trois
ans, c'est à moi et au recteur qui
a dirige cette église depuis son ou-
verture qu'ont ètê conliès ces dons;
la plus grande partie des sommes
employées clans cet ecliliee ont ètè
souscrites par les catboiiques romains
du monde entier, le puis affirmez
et prouver que ceux qui sont sèpa-
rès de notre Lgliss ont ètè étrangers
à cette construction.

Des dettes pèsent encore sur cette

ceuvre; elles ont ètè contractées par
des prêtres eaìboliques romains, qui
en patent cbaque annèe les intérêts.

Donc, en mon nom et au nom de
la commission qui a accepté le ter-
rain;
à nom des prêtres qui ont re-

cueilli les ressources pour construire
l'èglise;

à nom des donateurs de denève
et du clebors;

l'ai le droit de déclarer que l'egliss
n'a ètè construite que dans le but
de servir exclusivement au culte ea-
tbolique romain, lamais ne pourra
être cbangèe sans forfaiture la de-
situation d'un èdillee èlevè dans des
intentions si formelles.

l'ai tenu, Messieurs, à vous don-
ner ces explications, alln que soit
épargnée à notre paxs la tristesse
d'une spoliation ; car devant la cons-
cienèe du monde, devant l'opinion
publique de l'durope, devant l'im-
partialité de tous nos concitoyens,
même protestants, il x aurait là une
violation des lois élémentaires de
la justice, le dois croire qu'à denève
les lois ne peuvent être méconnues
à un tel point.

8'il en ètait autrement, comme per-
sonnellement responsable et comme
mandataire des donateurs, je ne re-
eulerais pas à user les dernières
forces de ma vie pour revendiquer,
par tous les moyens légaux, des

droits sacrés à la jouissance et à la
paisible possession d'une église con-
struite à la sueur de mon front.

Des pièces officielles attestent qu'au
moment des tractations pour la con-
cession du terrain, j'ai tait l'okkre au
donssil d'dtat de l'acketer à mes
frais, alln de garantir la perpétuelle
propriété de l'èglise aux catboiiques.
d'dtat a prèkèrè faire la gènèrositè
d'un don. Mais il est bien évident

que cette concession ne pouvait avoir
pour but ni pour ellèt de me dè-
pauiller, moi et les catboliquss, des
dons qui nous sont venus d'ailleurs.

l'ai donc la eonllanes, Messieurs
les députés, qu'à notre paxs sera
épargné un acte que los principes
du droit condamnent, «et que con-
damnerait aussi toute nation axant
conservé le sentiment de la justice et
de l'èquitè.

(lenève le 3 janvier 1873.

Eine Papslwahl-Drpesch?.

IV,
Zur vollen Würdigung deS vorgelegten

BiSmarck'schen Planes gehört noch ein

Blick ans die Folgen, welche ViSmarck für
dieses sein Vorgehen in Aussicht nehmen

konnte.

Abstrakt angesehen gibt eö zwei Mög-

lichkeiten für ihn: Entweder würden die

Mächte ans einen Papst sich einigen kön-

neu, oder aber dies geschähe nicht und

dann würden die verschiedenen Nationen-

Gruppen an besonderen Csndidaten fest-

halten. Von diesen beiden Fällen können

wir zunächst den ersten auch in oonoroto

keineswegs als unmöglich ablehnen. Die

letzten Jahre haben uns gezeigt, daß die

antichristliche Gesellschaft, welche in der

Freimaurerei zwar nicht ganz aufgeht, aber

in ihr ihre einheitliche Organisation und

damit ihre Kraft gefunden hat, sich der

Solidarität ihrer Interessen in den meisten

Ländern bewußt ist. Darum hat daS

Vorgehen PreußenS gegen die Kirche seinen

Nachhall gefunden nicht bloß in den

deutschen Kleinstaaten, sondern auch in

Oesterreich, der Schweiz, in Italien, Spa-
nien, Brasilien und Mexiko. Anderwärts hat

man eö nur versucht, die Staaten in die

Bahnen preußischer Kirchenpolitik zu dran-

gen, hat aber damit nur größere oder

kleinere Gruppen deö Volkes in Bewegung

bringen können. Man konnte darin den

Versuch der preußischen Politik erkennen,

ihr HauS zu bestellen für den Fall, daß
der Herr des Lebens und des TodeS den

Papst abberufen würde; bei Zeiten
wollte sie sorgen, daß in allen Ländern

sympathische Regierungen bestünden, um
dann ohne Zögern uuitis viribus gegen
das Papstthum vorgehen zu können. Nun
hat sich am Erfolg dieser Bemühungen
gezeigt, daß die Macht der preußischen

Politik und der mit ihr verbündeten In-
teressen sehr weit reicht, so daß der Fall
einer Einigung der Nationen auf einen

preußischen Papst nicht von vornherein als

unmöglich bezeichnet werden kann. Würde

dieser Fall eintreten, nun, dann könnte

nur ein sreimaurerischer Asterpapst daS

Resultat sein, denn die Wirkung müßte
der Ursache entsprechen.

Allein dieser Fall einer Einigung ist,

wenn auch nicht unmöglich, so doch höchst

unwahrscheinlich; denn die vorhin berühr-
ten Vorgänge in der Politik besonders des

letzten JahreS haben doch auch gezeigt, daß

die preußische Macht doch nicht überall hin

reicht, ja, daß sie gerade dahin nicht reicht,

wo daS größte Gewicht liegt. Bei einer

Papstwahl aber müßte sich dieß Verhält-
»iß noch zu Ungunsten Preußens ändern.

Denn eö mag beispielsweise der österrei-

chischcn Regierung doch viel leichter werden,

in einzelnen Kirchengesetzen der preußischen

Initiative nachzugeben, schließlich ist es

doch immer die österreichische Regierung
selbst, welche diese Gesetze im eigenen Land

handhabt. Viel bedenklicher aber würde
eö auch der preußcnfreundlichsten Regierung
erscheinen, einen preußischen Papst auf den

Schild zu heben, da sie wohl dessen Er-
Hebung begünstigen könnte, nicht aber

dessen dauernde Amtsführung, die- unter
dem „Schutz" der preußischen Macht stünde,

ihren Interessen nutzbar zu machen ver-
möchte, sie hätte keine Garantie, ob er

nicht sein geistliches Schwert bald im In-
teresse Preußens gegen sie wenden würde,
va ein solcher Papst, nur eine politische

Creatur, auch nur den politischen Inter-
essen dienen könnte, die ihn geschaffen. Je
mehr also die einzelnen Mächte Preußens

Macht erkennen und fühlen, desto weniger
ließe sich auf eine Einigung derselben

rechnen. WaS aber dann? Dann müßte
jede Nation oder je mehrere zusammen

sich einen Papst bestellen. Die kirchliche

Einheit wäre damit zerrissen. Und dann

hätte Biömarckö Plan sein Ziel auch er-
reicht, wenn auch auf anderem Wege.

Das sind die Folgen, welche Bismarck

sich ausrechnen konnte aus dem Schritte,
den er den Mächten vorgeschlagen hat;
das ist sein Ziel. Diese Rechnung aber

hat wesentliche falsche Voraussetzungen.

Bismarck hat als Protestant gerechnet,

das katholische Gewissen hat er außer

Rechnung gelassen. Dieses aber ist das

einzige irdische Forum, von welchem die

Anerkennung und damit die geistliche Ge-

walt deS Papstes abhängt. Dieses Ge-

wissen wird und muß den anerkennen,

der gewählt ist nach dem zur Zeit de>

Wahl bestehenden Wahlmodus, und wenn

das katholische Gewissen diesen anerkennt,

dann hat der Gewählte seine geistliche Ge-

walt und kein Staat kann sie ihm neh-

men, denn in das Gewissen dringt kein
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àndjager und kein staatlicher Machtspruch,
für dieses gibt eS keine Landesverweisung
Und keine Absetzung.

Darum können wir mit Ruhe die Bis-
uiarck'schen Pläne sich reifen lasse», ohne
selbst der irdischen Chance» zu gedenken,

welche dieser Plan gegen sich hat und an
denen er scheitern wird. Nur insoweit
erregt derselbe unser Interesse, als er die

wahnsinnige Höhe zeigt, zu welcher der

Visinarck'sche Uebermuth sich versteigt.
Wen» dies so schnell geschehen konnte, dann
dürfen wir hoffen, daß die Tage auch
dieser Geißel Gottes gezählt sind. Und

würde ihm auch noch länger Macht ge-

geben, so ist dem Katholiken und dem

Papstthum nicht bange auch ohne alle

wdische „Anerkennung", sie haben die An-
Nennung von dem, der die Geschichte

wacht.

Nachträgliches zu den Artikeln über
den höhcrn religiösen Unterricht.

I. Wo und wann?
Die Meisten unserer Leser werden ge-

w>ß mit unS der Ueberzeugung sein, daß

wir nach der Lage und den Bedürfnissen
der Zeit eifriger und praktischer
die religiöse Wahrheit verkünden müssen.

Sehr viele derselben werden wvhl auch

wit uns einverstanden sein, daß die in
Pr. 2 und 3 unseres Blattes bezeichneten

Glaub ens- und Sittenlehren vor-
U'gsweise und einläßlich zu besprechen seien.

Zollten erfahrene Seelsorger noch andere
solche wesentlich nothwendige Punkte her-

ausheben, so würden wir ihre Bemerkun-

gen mit Freuden aufnehmen.

Weniger einstimmig dürften andere Fra-
gen beantwortet werden, die sich dabei

ausdrängen. Wir erlauben uns, eine der-
selben heute anzudeuten: Wo und wann
dieser höhere Unterricht ertheilt werden soll.

1. Allerdings kann und soll mancher
der bezeichneten Punkte in der Katechese
vorder reifern Jugend bespro-
chen werden, wie es die mitgetheilte Chri-
stenlehrordnnng von Genf und der von
den Franzosen benannte sulscffisms 6s

psvLôvàue.s angibt. Allein offenbar
kann hier nicht alles Erforderliche zur
Sprache kommen. Abgesehen von der an
einigen Orten beliebten Auslegung der

ominösen „16 Jahre" (Bundesverfassung,
Art. 49, 3. Absatz), ist noch nicht die

nöthige Reise da; eben so wenig macht
sich da noch das Bedürfniß der unmittel-
baren Belehrung und der Ernst des Le-
bens geltend. Von der christlichen Ehe

und Familienordnung kann nur Weniges

vorbereitend berührt, von der christlichen

Auffassung der Gemeinde- und Staats-

ordnung in ihrem Verhältniß zur Kirche

fast Nichts zu rechtem Verständniß gebracht

werden. Höchstens müßte mau auf die

von anderer Seite her eingeleiteten Ver-

suche Rücksicht nehmen: der Jugend früh-

zeitig falsche oder einseitige Begriffe über

Verfassung, Gesetze, bürgerliches Leben u.

dgl. beizubringe», und dadurch die jngend-

lichen Gemüther zum Voraus in eine

Partcirichtung zu verleiten. Es ist voraus

zusehen, daß auch diese Versuche bald ein-

mal als eitel und erfolglos, wie so man-

cher neue pädagogische „Fortschritt" da-

hin fallen.
2. Ebenso dürfen wir sagen, daß manche

der erwähnten Zeitfragen in der sonn-
täglichenPredigt behandelt werden

soll. Aber auch hier nicht AlleS. Der

nächste Zweck der sonntäglichen Predigt ist

doch die Erbauung der ganzen christ-

lichen Gemeinde, ini innigen Anschluß an

die Feier der heiligen Geheimnisse und an

"das Kirchenjahr. Dieser Zweck ist so

vorwiegend, daß der höhere religiöse Nn-

ter richt nicht einläßlich genug, nicht in

ununterbrochener Folge dabei stattfinden

kann. Wir können die Perikopen nicht

abändern (namentlich nicht die vom Ad-

vent bis Pfingsten, welche mit dem Kir-
chenjahr in innigster Verbindung stehen),

ebensowenig können wir'sie unbeachtet auf

der Seite lassen, und mit dem künstlichen

Hineinziehen und Anknüpfen an die Pcri-

kope hat es oft eine seltsame Bewandtniß.

Greifen wir der kirchlichen Anordnung

nicht vor!
3- Am besten würden sich unseres Er-

achtens dazu eignen sonntägliche kate-
ch e t i s che Predigten, ein oder zwei

des Monats statt der Nachmittags-Kate-

chese, berechnet für die der Christenlehre

entwachsene Jugend und für daS Volk,

welches darauf durch Ankündigung und

Einladung vorbereitet werden müßte. Auch

gewisse Bruderschafts-Andachten, welche mit
Predigt verbunden sind, könnten theilweise

dafür benutzt werden, ebenso Abendvorträge

zur Fastenzeit oder im Advent, die in

größern Ortschaften üblich sind. Eigent-
liehe „Konferenzen", wie solche längst schon

in den größern Städten Frankreichs, auch

während einer Zeit in Deutschland statt-

gefunden haben, passen kaum für unsere

Verhältniste, es wäre denn, daß besonders

wichtige Veranlassungen gleichsam dazu

drängen. Dann heißt es: »Insts, oppor-
türm, importuns, urAus, obsoorn;»
dann soll keiner allzuschüchtern auf das

Hinblicken, lvas seiner Wissenschaft und

Redegewaüdthcit allenfalls abgehen mag,

sondern mannhaft und aus Gottes Bei-

stand vertrauend sein „Amt erfüllen."
4. Eine sehr wirksame Nachhülfe sei

hier nur kurz angedeutet, ein „höherer

religiöser Unterricht", wo Laien wie Geist-

liehe sich betheiligen können und auch schon

betheiliget haben: die Vorträge in den

Männervereinen, in den Versammlungen
dcö Pinsvereins, in größeren Ortschaften

auch eigene V o r l e s u n g e n an Gebildete,

wie sie über wissenschaftliche Gegenstände

vielerorts eingebürgert sind. Wer erinnert

sich nicht an die gediegenen Vorträge Wise-

man's in Rom und London und an die

große Betheiligung und die herrlichen Er-

folge, welche sie hervorriefen! Aehnliche

ließen sich noch von andern Orten her

aufzählen. Wenn wir auch nicht so groß-

artige Kräfte überall aufführen, solche

durchschlagende Wirkungen hervorbringen

können, so dürfen wir uns im rcligiö-
sen Gebiete gewiß an Sachkunde mit
unseren Gegneyr messen. Mit welcher

„Assurance" bringen diese ihre schofle

Waare zu Markt, wie z. B. Augustin
Keller und Heinrich Lang in der Tonhalle

zu Zürich! Hier that's der Name und

die Meinung, die Sache selbst war gerade-

heraus erbärmlich. Wir haben bei katho-

lischen Vereinen schon Vorträge gehört,

welche jene an Gediegenheit des Inhalts
und selbst an Schönheit und guter Ab-

rundung der Forin weit hinter sich ließen.

Seien wir nicht zu ängstlich — Uebung
würde auch hier den Meister machen;
manches Vorurtheil würde verschwinden,

mancher Zweifel gelöst werden können.

In Religionsdispute dürfte freilich die

Sache nicht ausarten; denn diese sind nach

dem Zeugniß der Geschichte und ihrer Na-
tur nach wegen det augenblicklichen
Erregung nicht geeignet, die Sache,
die objektive Wahrheit zu fördern; tyohl
aber könnten schriftliche Fragen eingegeben

und nach ruhiger Ueberlegung später be-

antwortet werden.

Auf die ebenso wirksame Beihülfe der

Presse brauchen wir nicht einzutreten;
darüber ist oft genug und eindringlich ge-

nug geredet worden.

„Nimm alle Kraft zusammen I" das

gelte auch uns, und ermuthigen wir uns
durch das Schriflwort: „Welche Viele in
der Gerechtigkeit unterwiesen, werden leuch-

ten wie Sterne." Dan. 12, 3.

KirchtnpolUischt Briefe aus der

Schweiz.

(Vierter Brief.)

ES geht nichts über Pfiffigkeit ; und diese

haben jedenfalls unsere Altkatholikcn und
die Oltner Presse in erster Linie gepachtet.

Kommt da so ein Blättlein von Ölten
und sagt uns in dem bekannten kaustischen

Style von Pastor Gschwind und Com-

pagnie, der Bischof habe die Anregung

zum Pctitum der Geistlichkeit zu Gunsten

der Erhebung des hl. Bischofs
Franz von Sales unter die
Kirchenlehrer (vootorss Loolesii«)
als „SamichlauS" von Rom heimgebracht,

à toi, ich habe schon ein solches Cir-
cular in Händen gehabt und unterschrieben,

ehe noch unser Hochwst. Bischof dahin ver-

reist gewesen sein wird. Andern ging eö

auch so. Erster Schnitzer. Dann findet
der Herr allerhand für „Haare" in der

Suppe; allein sie sind vom eigenen Bart
hineingekommen. Das Pctitum muß eine

Intrigue sein zu Gunsten Mermillods,
und wieder zu Gunsten deö Franz Sales-
Vereins zur Förderung der guten Presse.

Aber — aber, das Petitioniren hat seinen

Ursprung von Annecy aus genommen,

also ohne alle und jede spezielle Rücksicht

auf schweizerische Verhältnisse; der Orden

der Visitation hat dann die Petitionen
weiter in den verschiedenen Ländern ver-

breitet, wo der hl. Bischof warme Ver-

ehrer hat. Und da dieser Heilige Bischof

von Genf auch unserer schweizerischen Kirche

einigermaßen angehört, durfte unsere Geist-

lichkeit einige Sympathie für ihn äußern,

ohne deßwegen an politisch-kirchliche In-
triguen auch nur zu denken. Essen Sie
also, Herr Gschwind, die Suppe nur sel-

ber, auch auf die Gefahr hin, daß die

eigenen Haare Ihnen im Schlunde stecken

bleiben.

Apropos! Die Jdeen-Assotiation führt
mich auf „Pf a r r e r E gli m i t Ols-
bergern vor der Himmels-
Pforte" — ein Schriftchcn, auf dessen

Titel der blöde Egli als Autor sich nicht

nennen darf, aber errathen sein will. Das
unter allem Striche stehende Machwerk ist

also anonym und hat zugleich keine An-
gäbe weder eines Druckers, noch Druck-
ortcs — gehört also in die Kategorie der

Strauchritter-Literatur, der Schandlibelle.
Der einfältige, dummboShafte Inhalt ent-
spricht vollkommen. Bemerkt sei nur, daß
der Olsbcrger Egli weiß Gott was Ge-
scheidteS zu sagen glaubt, wenn er deutsche

und französische Verzerrungen untereinander

wirbelt, und dieses Zeug dann dem Bischof
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in den Mund legt; wie auch, daß er dem

bischöflichen Commissar des Kantons Luzern
und dem bischöflichen Kanzler Ausdrücke

und Reden des gröbsten Fanatismus in
den Mund legt, wohl selber versichert, daß
diese weder so denken, noch je so sich ge-

äußert. Allein bei all' solch' niedriger
Verleumdung will doch Egli als Apostel
der Liebe und Hersteller des reinen Chri-
stenthums sich herausstreichen. — AlleS

mit ächt neuprotestantischer Frechheit.

Die s. v. Diözesankonferenz, ohne Ein-
ladung noch Theiln.hme von Luzern und

Zug, hat also, wie Sie, Herr Redakteur,
berichtet haben, am ungläubigen Thomas-
tag wieder eine jener Sitzungen gehalten,
welche die Aerzte „Stuhl" nennen würden.
Das Ausgeworfene sieht auch darnach aus,
daß man an der Abdominal Krankheit der

Herren Sitzenden nicht zweifeln kann. DaS
sind wüste Geschwüre, die in diesen Ge-'
därmen Hausen; was mit dieser Jauche

nur in Berührung kommt, wird zerfressen.

Domkapitel — zerfressen, BiSthumSver-
mögen — zerfressen, Bisthumsarchiv —
verlöchert und zerfetzt. Freilich steht der

Bundesrath als Doktor beim drü......
Patienten und fühlt ihm den jagenden
Puls ; machts aber wie die gescheiten

Aerzte alle, die grad' kein wirksames Mittel
finden; er nimmt ruhig eine Prise, schnupft
und fühlt, verordnet Ruhe und Schonung,
und läßt das Ding gehen, wie eS geht.

Inzwischen sind zwei restdirende Dom-
kapitularen, Männer also, die zu den be-

sähigtesten und verdientesten der Geistlich-
keit gehören, undankbar vom Staate und
ungerecht von der Gewalt auf die Gasse

gesetzt. Ihre Hausmiekhen in Solothurn
müssen sie fertig bezahlen, denn halbjährige
Vorauskünduag ist Gesetz; ihnen selbst

aber wird von einem Tag zum andern

aufgekündet. An Hochw. Herrn Domdekan

Girardin kommt's Mitte Dezember per

Post: Mit dem 31. Dezember hört Ge-

halt und Stelle auf. Willst Bahnwärter
werden, so melde dich in deiìUrkantonen,

wo die Gotthardbahn gebaut wird. —
Jedoch, dem Meister ist es nicht besser

gegangen, den Bischof haben die'Stände

nicht nobler fortgejagt. Hätten sie's nur

auch machen können, daß alle Welt so

gemein wäre, wie siel Das gelang ihnen

leider nicht, und gelingt nicht sobald;
darum dauert der Conflikt fort, ganz an-
ders als die Diokletiane eS sich geträumt.

Er wird noch fortdauern und vielleicht

noch als Grabdeckel auf die Konferenz-

Herren zu liegen kommen.

Herr des Himmels, was hab' ich da

gesagt l Gut, daß ich nicht in Preußen

schreibe. Welch' lebensgefährliche Drohung
wäre daS nicht wider BiömarckS empfind-
same Nerven! Zwei Jahre Festungsstrafe
hätte ich wenigstens zu gewärtigen. Die
Unsrigen haben nicht so Angst, eingedenk
des Spruches: Nauvaiss Kords us psrit
pas. Aber übersetzen Sie daS ja nicht!

Uebersicht
der kirchlichen Kreignifse im Jahre

1874.

II.
Monat Mai.

I. Der österreichische Reichstag
beschließt ein Gesetz über die religiösen
Korporationen und Kongregationen. Das
kleine Seminar in Straßburg wird ge
schlössen.

II. In Mailand beginnen die

wegen der Auffindung der Reliquien des

hl AmbrosiuS veranstalteten Feierlichkei-
ten. — Kardinal Mathieu ordnet auf den

1. Sonntag im Advent für die Diözese
Bes a n y on die Einführung der römi-
scheu Liturgie an.

13. Die zu Ehren des hl. Ambro-
sius in Mailand angeordnete Prozes-
sion wird vom Präfekten verboten. —
Der hl. Vater erläßt eine Encyclica
an die rut he ni scheu Bischöfe.

28. Tod des Herrn v. Mallinkrodt.

Juni.
1. Wallfahrt der A merik a ner

nach Lourdes.

2. In Preuße n wird ein neues
Gesetz über die Ernennung der Geistlichen
publizirt.

8. In Preußen wird daö Gesetz
über die Verwaltung der erledigten Bis-
thümer publizirt.

12. Versammlung der italienischen

Katholiken in V e n e d i g unter dem Vor-
sitze des Herzogs Salviati.

13. Verhaftung des B i scho f s von
P a d e r b o r n.

16. Versammlung der Katholiken

Deutschlands in Mainz, mit
wichtigen und praktischen Resolutionen.

27. Versammlung der preußi-
s ch e n'Bischöfe in Fulda unter dem

Vorsitze des Erzbischofs von Fulda.

Juli.
1. Die Pforte übergibt die Haupt-

kirche der katholischen Armenier den

Schismatikern.
7. Die Regierung von Solothurn

nimmt den Benediktinern in Mariastein
die Verwaltung der Güter.

15. Es wird ein Brief des Prinzen
Amadeo, frühern Königs von Spa-
men, an den hl. Vater veröffentlicht, in
welchem er seine kirchlichen Gesinnungen
kundgibt.

24. In Berlin und an andern
Orten Preußens werden die k ath oli-
s ch en Vereine geschlossen.

29. Weihbischof JaniszewSki in
Posen wird verhaftet.

Elwa» für CnpiSne.
Eine Fastnachtbrtrachtnng.

Jüngst las ich in einer deutschen Zei-
tung einen Artikel, der die Überschrift
trägt: „Der Caplan Gottes" — als
welcher kein anderer gemeint ist, als Mei-
ster Bismarck, vulgo deutscher Reichskanzler.

Darin wird dieser Caplan Gottes als
ein Hilfspriester dcö Papstes — als ein

Caplan dargestellt, vor den, alle andern
Capläne verschwinden müssen, ja that-
sächlich verschwinden; die Einen nach der

neuen Welt, Andere als Jnternirte in die

Protestantische Diaspora, um dort wider
Willen die «katholischen Heiden als Send-
boten des St. BonifaziuSvereinS in den

Schooß der heil. Kirche zurückzuführen.
Wieder Andere verschwinden in den Ge-
fängnissen, um daselbst MissionSthätigkeit
und Bekenntniß Christi zu üben. Wieder
Andere verschwinden vor dem Caplan
Gottes, indem derselbe durch Aufhebung
der Knaben- und Priesterseminarien be-

wirken will, daß es gar keine Capläne
mehr geben soll.

Aber nicht bloß die gewöhnlichen Cap-
läne verschwinden vor diesem Caplan Got-
tes, sondern sogar sehr viele Pfarrher»en.
Zu einem Caplan per sxosllsrros gehört
aber nicht bloß, daß er seine Coulrnlrss
in Schatten stellt, nämlich in den Schat-
ten kühler Denkungsart, vulgo in den

Schatten der Gefängnißmauern, sondern

daß er auch seinen Wirkungskreis
verallgemeinert, ein ganzes Volk
pastorirt, ja sogar über dasselbe hinaus
wirkt. Und das thut thatsächlich der

Caplan Gottes. Er sendet kalte Wasser-
strahlen nach Frankreich, Belgien, Baiern,
ja ganz besonders in die Schweiz, nach
Bern besonders, wo man diese Berliner-
Wasser fast eben so gut zu werthen weiß,
wie andere gebrannte Wasser.

Der Wirkungskreis des Caplans GotteS
erstreckt sich selbst über die Wasser der
Nordsee, nach England. Einer der reich-
sten Männer Englands — der reichste
Mann Englands, der Marquis of Bute,

ist bekannlich schon katholisch — also einer
der reichsten Engländer, der Marquis os

Ripon, langjähriger Großmeister der eng-
lischen Freimaurer, ward jüngst mitten
unter der kulturlichcn Wirksamkeit deö

Caplan Gottes katholisch. Der Caplan
Gottes hatte nämlich etliche Versamm-
lungen gegen die katholische Kirche in Eng-
land veianstaltcn lasse», um sich „Kultur-
kämpfer" auch in England zu werben
diese Versammlungen gediehen aber so

herzlich schlecht, daß der Marquis of Ripon
darob katholisch wurde. Auch andere Ge-

lehrte Englands traten darauf hin in den

Schooß der katholischen Kirche zurück;
selbst über den großen Bach in Amerika

läßt der Sohn des. amerikanischen Präsi-
denten Graut alle seine Kinder in der

katholischen Religion erziehen.
Und von dem Augenblicke an, wo man

nur von deS Caplan Gottes Gnaden ka-

tholisch wird, tritt die Prinzessin Maria
von Hohenzollern, die Mutter deö jetzigen

Baieinkönigs und Tante des Preußen-
kaisers, in ten Schooß der alleinselig-
machenden katholischen Kirche zurück —
und sogar die Tochter des preußischen Ge-

sandten beim Großtürken in Konstan-
tinopel, des Freiherrn von Werther, wird
katholisch. In alle Lander dehnt also der

Caplan Gotles seine Wirksamkeit auS;
vergißt aber ob dieser allgemeinen Wirk-
sanikeit durchaus seine Wirksamkeit nicht
in nächster Nähe, nämlich im preußischen
Lande, insbesondere zu Berlin. Früher
sagten die Berliner im Sprüchwort : „Das
ist ja zum Katholischwerden." Und jetzt

Werden gerade dem Sprüchwort zu Trotz
die wägsten und besten Berliner, will besser

sagen Preußen in Berlin katholisch.. So
in jüngster Zeit General Freiherr von
Leonhard, Major von Wurster, Rittmeister
Rochus von Rochar, Graf Traugott von
Pfeil und dessen älterer Bruder A. von

Pfeil; ferner Freiherr Franz von Grim-
menstcin, Major Graf Alexander von
Werschenez, Baron von Steit, Platzkom-
mandant von Spandan, Premierlieutenant
Prinz Alexander von Solms-Braunfels,
Major Graf von Blücher, Gardelieutenant

Friedrich von Schierstädt und dessen Bru-
der August von Schierstädt, Premierlieu-
tenant Herr von TreSkow, Gardeofsizier
Graf von Schulenburg, jetzt Kapuziner in
Mainz. Ueberhaupt besitzt die preußische

Armee, zur Beruhigung deS Caplan Got-
tes sei es gesagt, gegenwärtig nicht weni-

ger als etwa 2600 katholische Offiziere.
Bald hätt' ich noch zu erwähnen ver-
gessen, was dem Caplan Gottes gewiß
leid gewesen wäre, daß auch die Tochter



29

genialen preußischen Fcldinarschalls
Herwarlh von Bitlenfeld vor einiger Zeit
^r katholischen Kirche nicht den Rucken
kehrte, sondern sich ihr zuwandte.

Schließlich muß ich »och erwähnen, daß
^r Caplan Gottes sogar Wunder wirkt

^ kr macht nämlich sogar NichtSglänbige
katholisch, aber nicht römisch-, sondern
wohlverstanden altkatholisch.

Za Mülheim, im Kulturstaate Baden,
ward nämlich jungst ein durchtriebener
Caudieb vor Gericht um seine Religion
^agt: „Ich habe keine", war desselben

Antwort. „Aber ihr müßt doch zu irgend
Konfession gehören?" — „Ei freilich",
wgr die Antwort, „ich bin altkatholisch."
Zum Schlüsse dieser Betrachtung danke

^ott für die Wirksamkeit seines EaplanS
und bete für diesen ein kräftiges Vater
unser!

Judcn undImmaurcr im ^ Dundr.

Die historisch-politischen Blätter von
München erklären den sonst unerklärlichen
Kulturkampf des deutschen Kaiserreiches
»von gestern her" aus der Alliance deS

hveußischen JunkerthumS mit dem cosmo-

politischen Jndenthum. In einer bei Her-
bor in Freiburg erschienenen Broschüre:
»Der stille Krieg der Frei-
w a u rerei gegen Thron und
Altar" wird nachgewiesen, daß dieser

lwheiure, aber wohlorganisirte Bund, der

in^der Schweiz Anno 1871 schon 28
^gen zählte, die alle unter der Oberloge
Alpina in Aarau stehen, aus dem abge-
sallenen Judenthuur seinen Ausgang ge-

kommen, und daß dieser auch die Ober-
koi tun g sich bewahrt habe.

Daß Spinoza, dessen Vi'notàs tsiso-
kvßstvo-poMlLus von Hegel auf dem Ka-
kheder und von Bismarck im Reichstage
îur Geltung gebracht wurde, ein von der

Synagoge ausgeschlossener Jude war, ist

allgemein bekannt; weniger aber ist be-

kannt, daß laut „Basler Nachrichten"
^îr. 1Z Prof. Born von Neuenbnrg
lüngst j,n Bernvullianunr zu Basel in
kinem öffentlichen Vortrage von einem un-
serer Zeitgenossen, vom Heinrich
Heine, behauptet hat. „Wichtig war",
^ heißt es in der interessanten Lebens-

îk'Zze, „stir Heine in religiöser Beziehung
»sei» Berliner Aufenthalt. Er bewegte

"sich theilnehmend in einem Kreise hoch-

"geachteter Männer, die sich um die in-
--uere Reform dcö JudenthumS bemüh-
"ien. Heine'S fortwährendes Zurückkom-

"wen auf religiöse Fragen hatte wescnt-

„lich seinen Grund in dem Kampfe um

„die politische Gleichberechtigung der In-
„den, die bekanntlich die französische Ne-

„Volution löngst proklamirt hatten. Von

„dem Tag? an, an dem Heine seine sor-

„mcllen Uebertritt zum Christenthum voll-

„ziehen zu müssen glaubte, um zum

„Staatsdienste zugelassen zu werden, von

„dem Tage an, wurde er der e r b i t-

„tertste Gegner deö Christen-
„thu in s."

Wie Heine nach seinem formellen Uc-

bertritt zur christlichen Kirche dieselbe wirk-

saurer befehden konnte, so scheint das auch

bei Bodenheimer der Fall zu sein, wäh-

rend Augustin Keller, der mit Heine schon

in Luzern verkehrte, wohl zu gleichem

Zweck formell noch in der katholischen

Kirche verbleiben will. àl. 8.

Die SiUcil-VcrmUdkrunsi.

Wer trägt die Schuld an der wach-

senden Sittenverwilderung? „Ein großer

Theil der Arbciterbevölkerung", so bekannte

der Freimaurcrmeister Blüntschli auf

der badischen Generalsynode am 3. August

1371, „hat den Glauben an Gott, die

sittliche Weltordnung und daS Vaterland

verloren." Wer hat nun aber das Meiste

dazu beigetragen, diese Grundlage zu un-
tergraben und damit die Socialdemokratie

allein möglich gemacht?

Sind es etwa die Geistlichen gewesen,

die ihre Gemeinden nicht bloß zum Ge-

horsanr gegen die weltliche Obrigkeit, son-

dern auch zur Gottesfurcht und frommer

Sitte ermahnt und erzogen haben? Oder

sind eS die Conservativen, welche die Kirche

in ihrem Bestreben nach Kräften unter-

stutzen? Gewiß nicht!

Wer war es denn? Nun, wir dächten,

eS läge die Sache sehr nahe, es sind die

Leute, die seit Jahrzehnten auf der Red-

nerbühne und in der Presse Pit ihren

Schlagwörtcrn von „Pfaffen" alles rcli

giöse Bewußtsein im Herzen des Volkes

verhöhnen und Glauben und Vertrauen

auf Gott und eine ewige Gerechtigkeit als

identisch mit Dummheit erklären. Das

sind die Leute, die bei einem großen Theil
des Volkes schon jetzt den Glauben an

Gott, die sittliche Weltordnung und das

Vaterland untergraben haben und dabei

am lautesten sich „Kulturmänner" und

„Staatsfreunde" nennen!

Jedem halbwegs Vernünftigen sollte es

doch klar sein, daß der Arbeiter, dem der

Glaube an Gott und eine ewige Gerech-

tigkeit genommen ist, sich zunächst sagen

muß: WaS sollst du dich noch ferner von

früh bis spät plagen, um kümmerlich dein

Dasein zu fristen, während so viele Andere

um dich herum sind, die nie etwas gethan

und doch das Leben in raffinirtester Weise

genießen, oder wieder Andere, die auf

schwindelhasteste Weise große Reichthümer

erwerben, durch diese aus gleiche Weise

das Leben genießen und mit Verachtung

auf dich niedeischauen? Und was muß

die nothwendige Folge eines solchen Ver-

gleiches sein? Doch wohl nur — De-
m o r a l i s a t i o n! so schließen wir mit
dem „Freibnrgcr Kirchenblatt."

Wochenbericht.

Schweiz. Die altkatholischen
Blätter machen mit ihrer theologische»

Fakultät zu Bern großen Spektakel

und bauen ihre Illusionen zumal auf

Professor Friedrich aus M ü nchen.
Wir haben nachgefragt, wie es denn auch

in München selbst mit diesem Professor

stehe und die Antwort lautete: „Professor

„Friedrich hat hier zwar Vorlesun-

„gen angekündct, aber kein Kolleg
„z u S t a u d e g e b r a ch t." Lapierrti
8!ìt!

Bei diesem Anlaß theilen wir auch

folgende statistische Berichte auS dem

neuen deutschen Reiche mit: Die

altkatholische Fakultät in Bonn
zählte im Jahre 1872/73 12 Studenten

(3 Preußen, 2 Bayern, 5 Schweizer
und 2 jansenistische Holländer) und auf
diese 12 Studenten kommen 4 ordentliche

Professoren, während an der römisch-
katholischen Fakultät in Bonn
121 Studenten waren, aber nur 1 or-

deutlicher Professor und 3 Lehrer hatten.

Es ist eine tröstliche Thatsache, daß trotz

der Ungunst der Zeiten die Zahl der

Kandidaten der r ö m i s ch - k a t h o l i-

s ch e n Theologie in Deutsch-
land fortwährend eine blühende ist.

(Siehe die Zahlangaben in unserer letz-
t e n Nummer, S. 22.)

Wisthum HZasek.

Solothurn. Wenn Kirchengütcr ein-

gesackt, Stifte und Klöster aufgehoben,

Geistliche aus ihren Pfründen vertrieben

und auf die Gasse gestellt und durch

StaatSgesetze die Fundamente der christ-

lich-sozialen Ordnung untergraben werden,

da klatscht die l i b e r a l e W c l t immer

mit beiden Händen Beifall. Merkt denn

diese liberale Welt nicht, daß das

„Heute Dir, Morgen Mir" auch in die-

sein Punkt seine Geltung hat und die

Rache gewiß auch an sie und ihre Hüter
kommen wird?

Sollten die Liberalen hierüber im Zwei-
fel sein, so mögen sie die Adresse lesen,

welche die in Gens weilenden Pa riser
Communiste» soeben an Europa
gerichtet haben und in welcher sie unum-
wunden den Herren vom B u r ger-
t h u m (d. h. der liberalen W el t)
ihr künftiges Schicksal ankünden:

„Wisset! daß in uns nur noch ein

„Gedanke lebt, die Nach e! Und wir
„werden diese Nache schrecklich,
„exemplarisch üben. Der Tag wird

„anbrechen, ohne daß ihr es ahnt, an

„welchem wir die Herren sein werden.

„Dann wird eS keine Schonung mehr ge-

„ben, keine Barmherzigkeit mehr für die

„Mörder von 1848 und 1871. Mögen

„euere Köpfe weiß sein oder nicht, wir

„werden sie abmähen, abmähen mit kal-

„tem Blut, und werden nicht euere Wei-

„ber und Töchter schonen. Kein Mitleid

„mehr mit euch, wir schulden euch nichts

„mehr als den Tod. Der Tod wird auf

„der Tagesordnung stehen, bis daß euere

„verfluchte Raee verschwunden ist. Auf
„baldiges Wiedersehen, ihr Herren
„v o m B ü r g e r t h u m "

— Civilstandsregister. (Eiliges.)

Laut Bundesbeschluß wird es nur noch

eine Frage der Zeit sein, wann den Geist-

lichen die Civilstandsregistcr werden abge-

fordert werden. Im Jahre 1836 wur-
den sie, wenigstens im Kanton Solo-

thurn, den Geistlichen übertragen, 39

Jahre nachher werden sie wieder abgcfor-

dert. BeincbcnS bemerkt, zeigt sich auch

da wieder, daß der katholische Geistliche

darauf trachten soll, selbst in den klein-

sten, untergeordneten Sachen mit den An-

schauungen seiner Kirche in Uebereinstim-

mung zu sein, trotz Mode, trotz Zeitgeist.

Die Kirche ist nicht launisch, nicht mode-

süchtig, nicht ueuerungSsüchtig. Das Concil

von Trient hat die Führung der Civil-
standSregister den Pfarrern zur Pflicht

auserlegt und dieß ist seither nicht anfgc-

hoben worden. Die Führung der Civil-

standsregister verlangt auch heute noch die

Kirche von jedem Pfarrer.

Was folgt hieraus? 1. Daß die Pfar-

rcr die Tauf-, Ehe-, Sterb- und Frem-

dcnbücher, die seit 1836 auf Verlangen

der Staatsgewalt abliefern müssen, da sie

im Auftrag dieser dieselben geführt haben.

2. Daß die Pfarrer, um der Verpflich-

tung dcö Concils von Trient nachzuleben,

wenigstens die Tauf- und Ehcbücher, die

seit 1836 nicht mehr Namens der Kirche
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und für dieselbe geführt worden, abschrei-

den. 3. Daß die Pfarrer von nun an

Lauf-, Ehe- und Sterbebuch fortführen
im Auftrage der Kirche wie bisher, nur
mit dem Unterschiede, daß in die katholi

scheu Pfarrbücher nur die Geburten, Ehen

und Todfälle der Katholiken eingetragen

werden, Eö wäre übrigens vielleicht zeit-

gemäß, wenn von böherer Seite ein passen-

deS, einheitliches Formular zur Führung

der Pfarrbücher in der Kirchenzeitung ver-

öffentlicht würde. R.

Luzern, NltiShofen, (Bf.) Dem

Hochw, Hrn. Pfarrer Meyer von hier ist

eine besondere Auszeichnung zu Theil ge-

worden. Der hl. Vater, PiuS IX., hat

geruht, ihn mit der Würde eines päp st-

lichen E hrcn kämmererS zn beklei-

den. Die unermüdetc Thätigkeit und Auf-

opfernng, die derselbe seit Jahren den

Interesse» der Kirche widmete, sowie die

hochherzige Gastfreundschaft, vie er unserm

so schmählich aus seinem Eigenthum ver-
tricbenen Bischof Eugenins erwiesen, lassen

diese Auszeichnung als eine wohlverdiente

erscheinen. Möge der Beehrte, viele, viele

Jahre derselben 'in bester Gesundheit sich

erfreuen! *)
Jura. Wie sehr Sektcnhäup-

ter sich über die Situation ihrer Partei

zu tärsichen geneigt sind, darüber geben

die Organe der Jurassischen und Oltner
StaatSpastoren interessante Beweise. Wenn

man den S i tu a t i ou s b erich t dersel-

ben über die Lage deS „freisinnigen
Katholizismus" im Jura liest,
so würde man glauben, daß derselbe in
höchster Blüthe stehe und daß die von

ihm annexirten Kirchen mit Anhängern

überfüllt seien w. Derselbe sagt:

„Viel besser als wir selbst zn hoffen

„wagten, haben sich die Dinge im Kan-

„ton Bern gestaltet, h Bekanntlich
„sind die 79 zum Theil sehr kleinen ka-

„thclischen Pfarreien deS KantonS aus 42

„rcduzirt worden. Von diesen haben sich

„mit Ausnahme von neun völlig ultra-

„montanen oder durch Ultramontane arg

„tcrrorisirten Gemeinden alle

„konstituirt, auf Gtund des neuen Kirchen-

„gesetzes Kirchgemeinderäthe gewählt und

„sich in den Besitz der K i rche n gü-

„tcr gesetzt.
„In 25 Gemeinden wirken ständige

„Seelsorger,, die fast alle definitiv ange-

„stellt sind... Fortwährend erfolgen neue

„Anmeldungen, so daß längst alle Stellen

„besetzt wären, wenn man von der Vor-

«y Die Zusclirift ist datirt vom SS. Nov.

1874, unterzeichnet von B. Pacca.

„Weisung guter Zeugnisse Umgang

„nehmen wollte. Mehrere, die proviso-

„risch angestellt waren, mußten trotz gu-

,,ter Zeugnisse wieder entlassen wer

„den, weil sich zeigte, daß auf die bischöf-

„lichen Aussagen nicht immer zu

„bauen sei; Andere verließen ihre Posten

„bald wieder, weil sie fühlten, daß sie den

„Schwierigkeiten nicht gewachsen seien.

„Den 25 genannten Priestern darf man

„im Allgemeinen das Zeugniß geben, daß

„sie mit Geschick, Ausdauer, Muth und

„Geduld ihrer Pflicht obliegen und täg-

„lich zur Beruhigung der Bevölkerung

„beitragen. In der kantonalen Kir-
„chenkommission haben sie nun ihre lci-

„tende Behörde und gemeinsame Stütze.

„Eine andere Stütze für die katholische

„Geistlichkeit des Kantons wird mehr und

„ mehr die junge theologische
„Fakultät in Bern werden, an der

„heute oic bekannten christkatholischen

„Professoren neun Studenten unterrich-

„:en, — eine Zahl, die sich in den nach-

„sien Semestern beträchtlich vermehren

„wird.
So steht es auf dem altkatholischen

Z e i l u n g S p a p i e r, wie aber in der

Wirklichkeit? Darüber gibt fol-
gendes neueste Aktenstück des altkatholi-
scheu Kirchenrathö von DelSberg ge-

nügenden Aufschluß:

„Der Kirchenrath an die libe-
ralen Katholiken in DelSberg.

„Da die religiöse Frage im Jura mit
„der politischen Frage enge verbunden ist,
„so ist es wichtig, jetzt, wo unsere Na-
„twnalkirche auf soliden und gesetzlichen
„Grundlagen aufgerichtet ist, daß
„alle Liberalen diese Kirche und die Mehr-
„heit des BernervolkeS in seineu getroste-
„nen Maßregeln unterstützen.

„Trotzdem aber ist unser Gottesdienst
„wenig besucht und unsere Feinde streuen

„überall auS, unsere Kirchen seien leer.

„Angesichts dieser Gleichgültigkeit, oder

„besser gesagt, dieses schuldbaren Jndiffe-
„rentismus erlassen wir nun einen letzten

„Appell an die patriotischen Gesinnungen

„der freisinnigen Katholiken von Dels-
„berg, an Sonntagen der Messe regelmä-
„ßiger beizuwohnen und die Frauen und

„besonders die Kinder anzuhalten, in die

„Kirche zu gehen.

„Wenn die Katholiken nicht
„mehr Eifer zeigen, den libe-
„ralen Pfarrer und den Kir-
„ch e n r a t h z u u n t erstützen, so

„wird der letztere in gstodo sein
„Mandat niederlegen, das
„ihm die Gemeinde anver-
„t rant ha t."

DelSberg, den 7. Jan. 1875.
Der Kirch en rath.

Diese Warnung wurde durch P o l i-

z e i d i e n er in die Häuser der Altkatho-

liken getragen und der Altkatholiziömus
ist also im Volke deS Jura's bereits so

tief gewurzelt, daß er mit der

Polizei seine Anhänger in die Kirche trci-
ben muß! Ein ähnliches Schreiben wurde

zwar nicht offiziell, aber ko n fid en-
t i ell im Bezirk Pruntrnt verbreitet,

wo der Kirchenbesuch eben so schlecht geht

wie im Bezirk DelSberg.

Und dennoch finden die staatSpastorli-

chen Organe die Dinge im Kanton
Bern b e s s e r als sie g e h o f f t! Da
müssen diese Herren entweder sehr geringe

Hoffnungen gehabt, oder Augen haben,

mit denen sie die „Dinge" nicht sehen.

— Der- Vundesräth hat den Rekurs
der katholischen Großräthe gegen die Re-

duzirung der Pfarreien im Jura abge-

wiesen und dabei auch das Motiv ange-

führt, weil dieStaatöver träge
von 1815 unter der neuen Bun-
d e s v e r f a s s u n g von 1874 kein
besonderes Recht mehr b c-

gründe n k-ö n nen. Hiermit hat der

Bundesrath einen Grundsatz ausgesprochen.

Welcher nach unserer Ansicht nicht für
den Kanton Bern, sondern für die

Schweiz selbst höchst gefährliche Kon-
seguenzen haben könnte. Wir wollen Hof-

fen, daß die Bundesversammlung im
wohlverstandenen Interesse der Schweiz
die Verträge von 1815 nicht als dahin-

gefallen erklären ^und diesem Rekurs ein

gründliches, unparteiisches Studium wid-

men werde.

— Lebensbilder. In Courour haben

der StaatSpastor und sein einziger Kir-
chensänger am Anfang des Gottesdienstes

sich gehörig auf den Stufen des Altares

durchgeprügelt; der Sänger, welcher dem

Pastor die Soutane zerrissen, mußte mit
Gewalt hinausgeschafft werden.

— Ein römisch-katholischer Missionär,

welcher unlängst den Jura durchreiste,

gibt über seine Erlebnisse u. A. folgende

Berichte:

„Der Mensch lernt seine Gesundheit

schätzen, wenn er krank ist, mancher Ehrist
lernt auch erst durch den Verlurst der

Priester und der Sakramente, welche sie

spenden, dieselben höher achten und mit
mehr Sehnsucht darnach begehren. So
hat auch die Bernerregierung dckrch ihre
rohen Gewaltmaßrcgeln und ihr schmach-

volles Vorgehen bei den jurassischen Ka-
tholikeii gerade daS Gegentheil von dem

erreicht, was sie erreichen wollte; sie hat
nämlich geglaubt, wenn die Geistlichen
einmal verjagt seien, so werde das Volk
nach und nach gleichgültig werden oder

sich zu den vom Staate angestellten Hbf-

lingen wenden.

„Es'geschieht aber gerade das Gegen-

theil, wie wir uns wiederholt überzeuge»

konnten. Vor den Staatspastoren be-

kommt es einen immer größern Abscheu

und Eckel, den römisch-katholischen Prie-

stern und ihrem Gottesdienste wird es'

immer anhänglicher. Was die Priester

früher mit ihrem Wirken auf der Kanzel,

im Beichtstühle und im übrigen Lebe»

nicht erreichen konnten, das hat der Berner

Mutz mit seiner Brutalität erreicht, daß

nämlich auch die Gleichgültigen jetzt mehr

Eiser und guten Willen zeigen und sich

nicht scheuen, treu und unerschrocken ihre

religiösen Pflichten zu erfüllen, was sie

früher vernachlässigten."

— Der Staatspastorenpartei ist aber-

mals ein Unglück begegnet. Professor

T hür m a nn, welcher im Auftrag des

Staats die Pastoren-dowruis-vo^nAour-
Reise gemacht und diese Herren in's Land

gebracht hat, verläßt jetzt selbst daS Land

und zieht nach — Amerika und mit

ihm sein Adjutant Prof. Bertoglio.
Man sagt, daß sie in Amerika Anfiel-

langen mit Fr. 12,siö() erwarten und da-

her der staatspastorlichcn Bewegung im

Jura Lebewohl gesagt haben. Die Staats-

Pastoren seien über diesen Abgang ihrer

theuren Freunde, jedoch bereits durch die

Hoffnung, daß Freund Thürmann, wenn

ihr Stern im Kanton Bern erbleichen

sollte, auch ihnen in Amerika einen

neuen Quartalzapfen verschaffen könnte,

wieder — getröstet.

Msthum ßhur.

Glarus. (Corresp.) Nicht bloß in

unserem Kanton, sondern in der ganzen

Schweiz wurde daö Resultat der Ab-

stimmung über das Kloster in Näfels von

den Katholiken ohne Zweifel mit Befrie-

digung aufgenommen. Die vernünftige

und tolerante Sprache, welche eine Reihe

protestantischer Redner sührten und die

durch die Abstimmung eine glänzende Be-

stätigung erhielt, wird, wie wir hoffen,

nicht verfehlen, auch anderwärts einen heil-

samen Eindruck zu machen. Für daö

Kloster redeten die Protestanten: Hcfti,

Trümpy, Zwicky, Zweifel-Milt, Kubli,

Heer und Landammann Heer, und die

Katholiken I. Müller, PaSgual Müller,

M. Stucky und A. Tschudy. Gegen das

Kloster traten die Katholiken C. Hauser

und die Protestanten Nationalrath Tschudy,

Gallati, Blumer-Schulcr und Weber auf-

Wir verzichten darauf, eine Analyse der

einzelnen Reden zu geben, schon deßhalb,



^kil wir dabei Manches wiederholen muß-
ten. Dagegen wollen wir nicht unter-
lassen, die für und gegen das Kloster vor-
gebrachten Gründe zu skizziren. Von den
nieisten Rednern, welche für das Kloster

Antraten, wurde betont, daß die katholische

evölkerung die Erhaltung des KlosterS
wünsche ^d daß durch die Aufhebung
desselben das gegenseitige Wohlvcrnchmen
"u Lande gestört würde. Ebenso wiesen
àlholiken und Protestanten aus die Noth-
wendigkeit der Patres für die Pastoration

deren Aushilfe zu ersetzen insbeson-

d^e kleine katholische Gemeinden außer
^tand seien. Auch die Mildthätigkeit des

Rosters wurde anerkannt. Etwas Staats-
jährliches wollten und konnten auch die

protestantischen Redner an den Kapuzinern
"scht entdecken. Die HH. Staatsherrcn
Hesti, Zweifel und Heer meinten daher
wit Recht, man sollte zuwarten, das Klo-
slor

aufzuheben, bis ihm die Staatsge
Ehrlichkeit nachgewiesen werden könne,

^rr Zwicky fürchtet, daß für die braunen
""r schwarze Kutten in's Land kämen und
^ wisse man nicht, welche gefährlicher
seien.

Gegen daS Kloster konnte nicht ein
Anziger Redner wirklich nachthcilige That-
suchen nachweisen. Gallati und Dürst
^Mnerten einen anwesenden Auchkatholiken

feine schlimmen Berichte über das
Roster, aber dieser wagte nicht zu seinen

^Häuptlingen zu stehen. Die Gegner

^ Kapuziner verlegten sich daher zumeist
die gewöhnlichen liberalen Phrasen,

^schudy sprach von „Störung des kon-
^sionellen" Friedens", von „Vaterlands-
uud Ueberzeugungslosigkeil" :c. Die Patres

fanatisch aufgetreten bei der ersten

^ zweiten Bundeörevision und bei Ein-
Ehrung der fakulativsn Civilehe. Für
Alles dieses weiß aber weder er noch die

Agenden Redner, welche das Gleiche be-

^upteten, einen Beweis beiziàingen. Es
lväre dieß auch unnröglich gewesen. Die
schule soll Fanatiker erziehen, von welchem
imstande aber noch Niemand etwaö ge-
werkt hat. Gallati meint, wenn auch
letzt die Schule in gutem Rufe stehe, sei

p'eß keine Gewähr für die Zukunft! Mit
^echt bemerkt hiezu M. Stucky, daß ja der

^taat die Aussicht über die Schule habe

der kantonale Schulinspektor ihr die

^sten Zeugnisse gebe. Gallali und Weber
erinnerten an einen Streit der Schäniscr,
^egen einer Predigt des Pater Guardian,
^tucky weist aber darauf hin, daß die

Galler das, was bei ihnen geschehe,
îelbst in's Reine bringen sollten und nahm
hievon den Anlaß, daran zu erinnern,

daß sogar das liberale Wallenstadt froh

sei, zwei Kapuziner als Pfarrgcistliche z»

haben. Die fragliche Predigt in Schanis

war übrigens, wie seiner Zeit sattsam gc-

zeigt wurde, nichts weniger als aufreizend.

WaS die Nothwendigkeit der Kapuziner

für die Seelsorge betrifft, hatte Hauser

d>w Dreistigkeit, tste eigenthümliche Be-

hanptung aufzustellen, der Staat habe

wohl das Recht, daö Kloster aufzuheben,

aber keine Pflicht, für die Pastoralion

zu sorgen. — Dieß das Wichtigste aus

der 2-stündigen Debatte. Möge durch den

günstigen Verlauf derselben für daS Klö-
sterlein auf lange die Gefahr beseitigt

sein!

Misthum Henk.

Genf. Bekenntnisse aus altknlholi-
schein Lager. Der „Bund" (Nr. 9)
ist mit der Situation i» Genf keineswegs

befriedigt und erklärt wörtlich: „Die
„Lage der liberalen Katholiken
„ist stets die nämliche, und zwar um so

„schwieriger, als sie auf der einen

„Seite gegen die Ultramontanen, auf der

„andern gegen Pater Hyazinth zu kämpfen

„haben. Gleichwohl scheint der von Letz-

„terem gegründete christ-katholische Kultus,
„wie er ihn nennt, keine lange Dauer zu

„versprechen. Von der protestantischen

„Aristokratie unterstützt, wo cS sich um

„das Prinzip der Trennung von Kirche

„und Staat handelt, wird Pater Hya-

„zinlh sich sofort verlassen sehen, wenn

„dieses Prinzip der Aristokratie auS dem

„einen oder andern Grunde nicht mehr

„genehm erscheint."

— Generalvikar Dün o yer hat ein

zweites offenes Wort gesprochen, in wel-

chcm er den SlaatSrath Cateret zu-
rcchtweiset, weil dieser sich im Großen

Rath bezüglich der für die Notre-Dame-

Kirche gemachten Gabensammlung unrich-

tige Unterstellungen erlaubt hatte. (Wir
werden darauf zurückkommen.)

— Der Staatsrath hat die Register
der katholischen Wähler der Stadt Genf

publizircn lassen; die Wahl der Kommis-
sion für Notre-Dame ist also im Anzug.

Wegen Mangel an Raum müssen wir
mehrere Punkte einer spätern Besprechung

aufbehalten, sv die Großsprecherei des „frei-
sinnigen" Katholizismus („Bund" Nr.
15), den abweisenden Entscheid dcS Bun-
deSrathes auf den Rekurs katholischer

Großräthe auS dem bern. Jura (ebdas.),
und den Rechenschaftsbericht der soloth. Re-

gierung von 1873, über „Kirchliches."

Personal-Chronik.

S ch w y z. Dcr hl. Vater hat den Hochw.
' Hin. M c i ch i o r T s ch ü m p e r l i, bischös-

lichen Kommissar, in Ansehung seiner großen

Verdienste zum Ehrcnkämmerer ernannt.
Unsere Glückwünsche! Möge der Geehrte noch

seinen Licdlingswnnsch, B. V. W., erleben!

Vom Düchertischr.

Mit großer Freude und wahrhafter Be-
friedigung können wir unsern Lesern eine

neue Schrift anzeigen, die im wahren
Sinne des Wortes und fern von aller
SpeknlationS- und Rekommandationsphra-
seologie gesprochen, einem wesentlichen Zeit-
bednrfnisse entgegen kömmt, von vielen
schon oft gewünscht wurde, und den gut-
gesinnten Leser durch Belehrung und An-
regung befriedigen wird. Es ist: „Dcr
christliche Staatsmann. Handbuch für
jeden Staatsbürger zur richtigen Erkennt-
niß und Ausübung seiner politischen und
socialen Rechte und Pflichten," von Graf
Theodor S ch e r e r - B o c c a r d.

(Solothurn, 1875, Druck von V. Schwen-
dimann), 287 Seiten in 8."

DaS Vor w o rt gibt den Standpunkt
und die Tendenz der Schrift auf's Be-
stimmteste an:

„Durch Europa geht gegenwärtig daö

Streben. C h r i st u s aus dem öffentlichen
Lebest zu verbannen und den sogenannten

„modernen Staat", d. h. einen „Staat
ohne Religion und Konfession" einzuführen.
Dieses Unterfangen hüllt sich in das Ge-
wand der Humanität und Kultur, cS weiß
unter der Maske des Fortschritts die ösfent-
liche Meinung so zu blenden, daß Manche
einen Verstoß gegen unsere Zeit darin er-
blicken, wenn man noch von einem „christ-
lichen Staat" und einem „christlichen Staats-
mann" spricht.

„Dieser moderne Staat ist in der Theorie
ein Grnndirrthum und in der Praxis ein
Grundverderbcn für die menschliche Gesell-
schaft. Mehr als je wird es daher heut-
zutage zur heiligen Pflicht, das Wesen
des christlichen Staates hervorzuheben,
die politischen Rechte und P slich-
ten vom christlichen Standpunkte zu
erörtern, das s e g e n S v olle Wirken
einer christlichen Regierung darzustellen
und so den Trug und die Heillosig-
keit des modernen, konfessionS-
losen Systems durch die Wahrycil
und Nützlichkeit der christlichen
Lehre zu widerlegen.

„In dieser Absicht führen wir hier der

Welt den christlichen Staatsmann vor.
Dieser „Staatsmann" soll vorerst den

wesentlichen Unterschied der

christlichen und unchristlichen
Auffassung des Menschen, deö Staa-
tes und der Staatsgewalt nach-
weisen und den Hauptcharakter des christ-
lichen Staates in der Gerechtigkeit
und Liebe feststellen.

Von diesem Standpunkt ausgehend wer-
den die Rechte und Pflichten des Staates
nach christlichem Begriffe erörtert und

zwar in Bezug 1. auf Religion und
K i r ch e, 2. auf Cultur un d Schule,
3. in Bezug aus Justizverwaltung
(Civilrecht, Strafrecht, Rechtsgang), 4.
aus Polizei (Sicherheils- und Wohl-
fahitSpolizei), 5. auf a usw ä rti ge A n-
gele g e n h e i t en (Friedens- und Krieg«.
Verhältnisse), 6. aus die Oekvuomic
(National- und Staatsökonomie).

Schlußstein deS Ganzen : A u ß e r
Ch ristuS kein Heil! Kein Heil
nicht nur im Kirchlichen, sondern auch im
Staatlichen für Obrigkeiten und Völker.

Der Durchführung dieser sechs Haupt,
abschnitte wird eine Einleitung
(S. 1-40) vorangeschickt, welche die
G r u n d a u s ch a u u n g entwickelt, auf
der das Ganze beruht: Unterschied zwischen
der christlichen und unchristliche» Staats-
lehre: in Bezug auf Ur spr u ng und
Wesen 1. deö Staates, 2. der
Staatsgewalt. (Nochmalige auS-
jährlichere Gliederung des Jnh.ckleS.)

Scharf und bestimmt werden hier die
Grundsätze der christlichen und unchrist-
lichen Staatslehre einander gegenüber ge-
stellt (wir möchten sagen: daö Ungelhüm
deö unchristlichen, sog „modernen" Staa-
teS bei den Hörnern gepackt), und ihre
Unvereinbarkeit offen und entschieden aus-
gesprochen, männlich und ruhig, ohne
Uebertreibung und Einseitigkeit. Die Ver-
werflichkeit der unchristlichen Auffassung
des Staates wird- aus der Sache selbst
und auS der Gegenüberstellung der christ-
lichen Ideen beleuchtet, die christliche Auf-
fassung wird nicht etwa durch CondeS-
cendcnz zu den modernen Begriffen abge-
schwächt, sondern in ihrem objektiven Ge-
halte, wie er von dcr kirchlichen Autorität
ausgesprochen wird, offen vorgelegt, dabei
aber dem wahlberechtigten Faktor mensch-
sicher Einsicht und Erfahrung Rechnung
getragen, und das richtige Maß — die
LörU lines, czrios ultra oitrarzue ueczuit
vousistere reotum — angegeben. Diese
Objektivität, dieses richtige Maßhalten bil-
det einen großen, höchstverdienstlichen Vor-
zug deö Buches.

Ein anderer, ausgezeichneter. Vorzug
desselben ist die klare Gliederung, die

Uebersichtlichkeit und (mögliche) Vollstem-
digkeit in dcr Einlheisiing des behandelten
Gegenstandes.

Inner diesem Organismus der Ein-
theilung ist die Ausführung eine relativ
vollständige und erschöpfende. Natürlich
läßt sich auf nicht ganz 300 Seiten der

großartige Gegenstand, über welchen schon

von verschiedenen Seiten bändereiche Werke,
die — zusammengestellt — eine kleine

Bibliothek ausmachen würden, nicht bis
in'S Einzelne hinein verfolgen. Und gerade
diese Beschränkung auf das Wichtigste, auf
die eigentlichen Stütz- und Tragkräfte des

ganzen Systems, scheint uns ein fernerer
wichtiger Vorzug. Das Buch eignet sich

in seiner compendiösen Fassung zur Lektüre

für Tausende, .während kaum Zehn sich

durch eine Reihe dickleibiger Bände hin-
durcharbeiten könnten. Wer weiter gehen

will und kann, findet darin vielfache An-
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regung, beziehungsweise auch Nennung der-

einschlägigen ausführlicheren Darstellungen.
Auch diese Nachweisnngen gehen nicht bloß
auf eine Seite; so werden z. B. Fi-
langieri und Westenricoer, bekannte frei-
sinnige Slaatsrcchlslehrcr des 13. Jahr-
Hunderts mehrmals angeführt.

Sollen wir noch, so weit der Raum
eS gestattet, einzelne Partien nennen, die

uns besonders gelungen vorkommen, so

bezeichnen wir als solche die Darstellnng
deS Erbrechtes (S. 123 ff), des

Str a f rechtcS (136 ff), namentlich

der Todesstrafe, der Geldstrafen (bei wcl

chcn wir an die niederträchtige AuSsacke-

lung deö neupreußischcn Strafgesetzes wi-
der die „renitente" Geistlichteil und ähn-
liehe Niederträchtigkeiten schweizerischer Re-

gierungen gegenüber Pflicht- und gründ-
satztreuen Priestern dachten), -der Ehren-
strafen; ferner die Grundsätze über das

Polizeiwesen, die Presse, die Vereine, die

Armenpflege (mit Vorliebe behandelt), über

die entsetzliche Landplage des jetzigen euro-
päischcn MlitärsystemS, deS sog. bcwaff-
neten Friedens. In Weiteres einzutreten,
bescheiden wir unS billiger Maßen.

Endlich muß doch auch ein Recensent

noch daS althergebrachte Recht üben, von
seinem Standpnnkt aus dem Verfasser

einige Bürstenstriche am ncnen Rock an-

zubringen, und ihm rathen, die Taschen

desselben mit noch anderm werthvollen In-
halt zu füllen. Als solches möchten wir
bezeichnen: uns die neuere Literatur
über diese Fragen (auch von gegnerischer

Seite) etwas vollständiger anzugeben; et-

waS mehr über die gelehrten Schulen zu
sagen, namentlich auch die Verkänflichkeit
und Corruption der StaalSkathedermannen
gebührend zu zeichnen, sodann die repu-
b lik a » is che Staatsform, in der wir
leben, uns bewegen und sind, näher zu
berücksichtigen, und den republikanischen
Beamteten und Bürgern bei Ausstellung

von Versassung und Gesetzen, bei Wahlen
und Abstimmungen u. s. w. In. s. w. den

Spiegel der Geschichte, die ewigen Grund-
sätze des Christenthums und die daraus

sich ergebenden Pflichten eindringlich vor-
zuhalten.

Unterdessen bewillkommnen wir freudig
die treffliche Arbeit, wie sie vorliegt, und

empfehlen sie den „Staatsbürgern" allen

bestens, wohlverstanden auch den geistlichen

Staatsbürgern, die daraus viel lerne» und

wiederum ihrerseits lehren können.

Die früher schon in unserem Blatte als

t r e f sl ich bezeichneten Artikel der „Ost-
schweiz" unter dem Titel: Gewissen und

Civilche — sind nun abgedruckt in einer

kleinen Broschüre von 24 Seiten erschie-

nen (bei G. MooSberger in St. Gallen).
Wir empfehley sie der weitesten Verbrei-

tung als eine ganz gediegene und zeitge-

mäße Arbeit, welche den Gegenstand zwar

kurz, aber allseitig beleuchtet, und der

Hochw. Geistlichkeit bei Besprechung dieses

Thema's gute Dienste leisten wird.

(Preis: 100 Exemplare à 8 Fr., 12
Expl. à.1^2 Fr-, einzeln 20 Rp.)

Inländische Mission.

I. G k w ê k a i w Ver e i n S b ei tr â g e

lleberirag laut Ztr. 3 : Fr- 2286. 60

Aus der Pfarrei GoiumiSwald „ 35. —

„ „ Bülschwil' „ 60. —

„ „ RuSwii- „ 106 —

„ BeMvil „ 15. —

„ Wysen „ 20. —
Stciuach „ 13. 50

„ „ „ Münster „ 1i6. 50

„ » Ballwii 40. 60

Fr. 2698. 20

Der Kastle? rer int. Mission?
Vfrisscr-Ltiiiuicr in Luzcrn.

schweizerischer Piuö-Berein.

Emoslings-llcsiticinigunli.

^1. Jahresbeitrag von den Ortsvcrcincn

AUcnrhcin Fr. 28, Ballivil 20, Bremgartcn
22, BuockS-Bürgen 36. 50, DiepotdSau-
SchmiNen 32, Ermatingcn 13. 30, FisliSbach

25. 50, Jnmvil 35, Marbach 80. 50, Mont-
lingcn-EichenwieS 20, Münster 95.10, Neuen-

klrch 30. Sächseln 50, Schupsart 19, St. Au-
dreaS 7, Sulz 8, Wegciistctten-Heilikou 32. 75,

Wilihof 9.

L. Abonnement ans die PiuS-Nnualen von
den OrtSvcreiucn Altcnrhein 12 Exemplare,

Baar 30, Ballivil 4, BuochS-Vürgen lO,

Buchenrain-Ebikon 15,'Bremgartcn 2b, Die-

poldsan-Schmitten 7, Ermating'n 6, Fislis-
bach 6, Jnmvil 15, Kirchbcrg 00, Marbach

47, Menzliigen 46, Montlingen-EichenwieS 2,

Münster 22, Mari 20, Nrnenkirch 6, Nieder-
bürcn 23, Nohrdors 106, Root 30, NuSwil
33, Sächseln 20, Sebupsart 3, St. Andreas
1, Sulz 6, Schüpfhcim 50, Tablat-St. Gallen
100, Tägerig 14, Tübach 17, Usfikou 1, We-
genstelten-Hellikon 6, WlldhauS 6, Wilihos 8

Eremplare,

Unsere Titl.Abonnenten erhalten mit
dieser Nummer den 11. Jahresbericht über
die inländische Mission in der
Schweiz, zur Ergänzung der regel-

mäßigen Berichte über dieses VereinSwerk

in der Kirchenzeitung.

Briefkasten. Nach H. Bestens verdankt!

wird solgen.

An unsre Hit. Abonnenten.

Es stud uns von mehreren Seiten und

wiederholt Klagen zugekommen über die

unregelmäßige Zusendung der Kirchenzci-

tung. Die Erpedition lehnt die Schuld,

davon entschieden ab. Wir ersuchen unsere

geehrten HH. Abonnenten, bei der Bestel-

lung des Blattes sich vorzugsweise
an die Erpedition zu wenden, und

ihr die Adresse genau anzugeben, welche

dann gedruckt auf daS Blatt gesetzt

wird. Wenn ichnen dann das Blatt nicht

regelmäßig zukömmt, so wollen sie bei

E r p e d i t i on es reklamiren. Bei Be-

stellung ans den resp. Postbnreaur ist hin-

gegen die Reklamation an daö betreffende

Postbüreau zu stellen.

Pfrundeausschreibmlg.
Die hiesige Professoren- und Schul

Pfründe, verbunden mit Orgeldienst und

Musikunterricht, wird anmit zur freien
Bewerbung ausgeschrieben. Die Besol-
dung besteht in zirka 1500 Fr., freier
Wohnung und Garten.

Die Anmeldungen und nähern Erkun-
digungen haben beim Unterzeichneten und
bis zum 31. Januar zngeschehcn.

Menzingen, Kt. Zug, 11. Jan. 1875.
Namens deS Kirchenrathes

Der Präsident:
6 P- I. Heggli», Pfarrer.

Bei Gebr. Karl à Nikolaus Benzingcr in
Einsiede!» ist erschiene»:

Leichenrede
bei der Beerdigung

des

Hochwürdigsten Gnädigen Herrn Abt

Kcimich Schmid,
gestorben den 28. Dezember 1874, ge-

halten in der Stiftskirche zu Einsicdeln

am 2. Januar 1875,
von

A. Rüttimann,
Dekan und Hnnonikns.

12 Seiten in 8". — Preis 20. CtS.

Her

Christliche MatsiiMil.
Handbuch

für jeden Stanisönrger zur richligen Erkennt-
nijz und Uusüiiniig seiner politischen und

socialen Uechle »nd Pflichten
von

Graf Theodor Schcrer-Loccard.

Für die Mitglieder des Schweizer

Pins-Berein, welche dasselbe anzuschaffen

wünschen, ist die Vergünstigung einge-

räumt, daß sie das Handbuch bis zum

15. Februar um Fr. 1. 95 beziehen

können; nach diesem Termin tritt erhöhter

Ladenpreis im Buchhandel ein.

Jene Vereiusglieder, welche von dieser

Vergünstigung Gebrauch machen wollen,

haben ihre Bestellung bis zum 15. Februar
an Hochw. Herrn Kaplan Hofer
im Hof zu Luzern mittelst einer

Korrespondenzkarte einzusenden und das

Handbuch wird ihnen sodann mit einer

Nachnahme von Fr. 1. 95 frank irt
zukommen.

Durch die Buchdruck er ei von

G. MooSberger in St. Gallen ist

zu beziehen:

Gewissen und Kivitehe.
(Aus der „Ostschweiz" abgedruckt.)

Mit einem Nachworte.
MA" Dieses Schriftchm wird hauptsächlich

katholischen Brautleute« und deren El-
tern warm empfohlen, indem es ihnen klar
und deutlich die Wege zeigt, welche der Katholik
bei Eingehung einer Ehe wandeln soll.

Preis: Das Hundert à 8 Fr.; das

Dutzend à 1 Fr. 50 Ct.; einzeln20Ct.

M Löchle-Sequin
in Soloihurn,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in feinsten und gewöhnlichen Stoffen,
für alle kirchliche» Bedürfnisse, deutsches und französisches Fabrikat,
in siylgcrechter Ausführung nach kirchlicher Vorschrift in gothischen
und gewöhnlichen Formen. Zn Spihcn große Auswahl. In Lein-
zeug alles Nöthige. Stearin-, wie feinste Wachskerzen in billigem
Preis. JuOrnamcntcn, was für die Kirche nöthig ist, Zeichnungen
ohne Zahl, Blumen für Altar und Trauer Anlässe in Auswahl.

Reparaturen werden prompt und billigst besorgt, in Paramenten
und Ornamenten. So können auch Fourniture» jeder Art bezogen
werden.

Solide Waaren und Arbeiten zusichernd

3 Obiger.

Druck unv Erpedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

